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Kindergeld für türkische Staatsangehörige 
 
 
Herr X ist ein türkischer Staatsangehöriger, der eine Aufenthaltsbefugnis auf 
Grund der Feststellung von Abschiebungshindernissen nach § 53 Abs. 6 Satz 
1 AuslG besitzt und nach vier Monaten Erwerbstätigkeit vor der Arbeitslosigkeit 
und damit dem Empfang von Arbeitslosengeld steht. Er will wissen, ob er einen 
Anspruch auf den Bezug von Kindergeld hat. 
 
Ausländerinnen und Ausländer, die sich in Deutschland aufhalten, haben 
eigentlich nur dann Anspruch auf Kindergeld, wenn sie im Besitz einer 
Aufenthaltsberechtigung oder einer Aufenthaltserlaubnis sind.  

Dies gilt nicht für türkische Staatsangehörige, die sich seit mindestens sechs 
Monaten in Deutschland aufhalten. Denn diese können sich auf Regelungen 
aus dem auf Grund des zwischen der EG und der Türkei geschlossenen 
Assoziationsabkommen entwickelten „Assoziationsrecht“ sowie auf ein 
deutsch-türkisches Abkommen berufen.  

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes haben türkische 
Staatsangehörige auch dann einen Anspruch auf Kindergeld, wenn sie keine 
Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis, sondern etwa – wie Herr X 
– nur eine Aufenthaltsbefugnis besitzen. Voraussetzung ist nur, dass sie 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind. Diese Voraussetzung erfüllen sie 
dann, wenn sie in mindestens einem System der sozialen Sicherung – etwa in 
der gesetzlichen Unfallversicherung – Mitglied sind. Dies dürfte auch bei 
Beziehern von Arbeitslosengeld der Fall sein.  

Grundlegend ist hier das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 4.5.1999 
– Rechtssache C-262/96 (Sürül) –, InfAuslR 1999, S. 324. Danach verbietet es 
Art. 3 Abs. 1 des Assoziationsratsbeschlusses (ARB) 3/80 einem Mitgliedstaat, 
den Anspruch eines türkischen Staatsangehörigen, für den dieser Beschluss 
gilt und dem er den Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet gestattet hat, der 
jedoch dort nur eine zu einem bestimmten Zweck erteilte, befristete 
Aufenthaltsbewilligung besitzt, auf Kindergeld für sein Kind, das in diesem 
Mitgliedstaat mit ihm zusammen wohnt, vom Besitz einer 
Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis abhängig zu machen, 
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während Inländer insoweit nur ihren Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat 
haben müssen. 

Diese EuGH-Entscheidung stellt unmittelbar bindendes Recht dar. 
Gleichwohl hat der Aachener Rechtsanwalt Rainer M. Hofmann noch im 
Jahre 2000 über große Schwierigkeiten bei der innerstaatlichen 
Umsetzung dieses Spruchs berichtet. Die entsprechenden Aufsätze 
können bei der Geschäftsstelle angefordert werden. 

Hinzu kommt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auch 
ein Anspruch aus dem deutsch-türkischen Abkommen über soziale 
Sicherheit (Urteil vom 13.12.2000 – B 14 KG 1/00 R -, InfAuslR 04/2001, 
Seite 181): Hiernach hat ein türkischer Staatsangehöriger, auch ohne im 
Besitz einer Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis zu sein, 
Anspruch auf Kindergeld nach den spezielleren Vorschriften des 
Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Türkei über Soziale Sicherheit vom 30.April 1964 (BGBl. II 
1965, 1169), geändert durch das Zwischenabkommen vom 25. Oktober 
1975 (BGBl. II 1975, 373) und das Zusatzabkommen vom 2. November 
1984 (BGBl. II 1986, 1040). 

Im Ergebnis ist also festzuhalten: 

1. Wann erhält Herr X Kindergeld? 

• Wenn er bereits seit sechs Monaten in Deutschland wohnt. Der 
Kindergeldanspruch entsteht in diesen Fällen erst nach Ablauf der 
Sechs-Monats-Frist. 

• Wenn er weniger als sechs Monate in Deutschland wohnt, sofern er  

o sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist oder 

o Elternteilzeit in Anspruch nimmt oder 

o Arbeitslosengeld, Krankengeld oder vergleichbare Leistungen 
bezieht oder 

o aus anderen Gründen in der deutschen Sozialversicherung 
pflichtversichert ist (z. B. bei Bezug von Arbeitslosenhilfe, 
einer Rente aus der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung oder als Student an einer deutschen 
Hochschule). 

2. Für welche Kinder kann Herr X Kindergeld erhalten? 

• Für Kinder bis 18 Jahren: 

o die seine eigenen Kinder sind 

o die seine Stiefkinder sind und die er in seinen Haushalt 
aufgenommen hat 

o unter Umständen für Enkel- und Pflegekinder bis 18 Jahren, 
wenn er sie in seinen Haushalt aufgenommen hat 

• Für Kinder über 18 Jahren unter Umständen, wenn sich diese noch 
in der Ausbildung befinden (nähere Informationen gibt es bei der 
Familienkasse). 

3. Wie hoch ist das Kindergeld? 
Das hängt davon ab, wo sich die Kinder befinden: 

• Für Kinder, die sich in Deutschland aufhalten, steht Kindergeld in 
Höhe der deutschen Sätze zu. 
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• Für Kinder in der Türkei oder die sich nur besuchsweise in 
Deutschland aufhalten, stehen niedrigere Sätze zu. Diese 
werden aber nur dann gezahlt, wenn Herr X Arbeitnehmer im 
Sinne des deutsch-türkischen Abkommens über soziale 
Sicherheit ist. 

Die genaue Höhe der jeweiligen Sätze erfährt man bei der Agentur 
für Arbeit.  

4. Wo stellt Herr X einen Antrag auf Kindergeld? 
Bei der jeweiligen Agentur für Arbeit (früher: Arbeitsamt) – 
Familienkasse - .  

• Hält sich Herr X in Deutschland auf, stellt er den Antrag bei 
derjenigen Arbeitsagentur, in deren Bezirk er lebt. 

• Hat Herr X Deutschland wieder verlassen und hat er früher in 
Deutschland Kindergeld bezogen oder beantragt, ist diejenige 
Arbeitsagentur zuständig, bei der er bisher Kindergeld bezogen 
oder beantragt hat. 

• Hat Herr X Deutschland wieder verlassen und zuvor keinen 
Antrag auf Kindergeld gestellt, ist diejenige Arbeitsagentur 
zuständig, in deren Bezirk er vor seiner Ausreise als 
Arbeitnehmer beschäftigt war oder gewohnt hat. 

 

 

Stefan Keßler 

 
Diese Handreichungen für die Flüchtlingsarbeit werden in unregelmäßiger Folge 
veröffentlicht und sollen in kurzer und knapper Form Hilfestellungen an haupt- und 
ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit vor allem in Fragen der Integration von 
Flüchtlingen geben. Für den Inhalt sind die jeweiligen Verfasserinnen und Verfasser 
verantwortlich. Kritik, Anregungen, Themenvorschläge und eigene Beiträge sind an die 
Geschäftsstelle des Flüchtlingsrates NRW e.V. zu schicken. 
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